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Sachverhalt und Aritr.ge 

Der Beschwerdeführer erstattete beim Disziplinarrat des 

Instituts der beim Europäischen Patenta.rnt zugelassenen 

Vertreter (epi) Anzeige gegeri Herrn X, einen 

zugelasseneri Vertreter, dem er u. a. vorwarf, seine 

Patentanxneldung im Verfahren vor dem EPA fehierhaft 

behandelt zu haben. 

Mit seiner am 8. Oktober 1997 zur Post gegebenen 

Entscheidung stelite der Disziplinarrat das 
]Jisziplinarverfahren ein, da er zuin Ergebnis kam, es 

liege kein Disziplinarverstog vor. 

Gegen diese Entscheidung wandte sich der Beschwerde-

führer mit einem als Widerspruch bezeichneten und am 

12. November 1997 eingegangerien Schreiben, in dem er 

seine bisherigen Vorwtirfe gegen Herrn X bekraftigte. 

In einem Bescheid der Karnmer wurde der Beschwerdeführer 

darauf hingewiesen, dag die Beschwerde gegen die 
angegriffene Entscheidung nur vom betroffenen Vertreter, 

vom Präsidenten des epi und vom Präsidenten des EPA 

eingelegt werden koime. Auf diesen Bescheid ist keine 

Erwiderung des BeschwerdefflhrerS eingegangen. 

Dem Präsidenten des epi und dent Präsidenten des EPA 

wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Während 

beide Präsidenten von einer Stellungnahme absahen, 

übermittelte der Präsident des EPA Kopie elnes 

Schreibens an den Beschwerdeführer, in dent dessen 

Vorwurf zurflckgewiesen wurde, das EPA habe Herrn X zu 

Unrecht Einsicht in die Anmeldurig des Beschwerdeführers 

gegeben. 
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Ent scheidungsgründe 

Da das einzige Rechtsrnittel gegen Entscheidungen des 
Disziplinarrats die Beschwerde nach Artikel 8 der 

Vorschrif ten in Disziplinarangelegenheiten von 

zugelassenen Vertretern (VDV) ist, wird das als 

Widerspruch bezeichnete Schreiben als Beschwerde 

behandelt. 

Die Beschwerde ist unzulassig. 

2.1 	Wie dem Beschwerdeführer in einzelnen mitgeteilt wurde, 

steht den Anzeigeerstatter nach Artikel 8 VDV kein 

Beschwerderecht gegen die Entscheidungen des 
Disziplinarrats zu. Die Gründe hierfUr hat die Karnrner in 

der Entscheidung D 0015/95 (ABi. EPA 1998, 297) näher 

dargelegt, auf die verwiesen wird. 

2.2 	Der vorliegende Fall gibt keinen Anlag zu einer anderen 

Beurteilung. Den Beschwerdeführer geht es ersichtlich urn 

die Klarung der Fragen, die sich aus DurchfUhrung und 
Abwicklung des Mandats ergeben, das er Herrn X erteilt 

hatte. Das Disziplinarverfahren dient jedoch anderen 

Zwecken: Es soil in Interesse der Ailgemeinheit eine 

geordnete und korrekte Ausübung der Vertretung vor 

den EPA sicherstellen. Zwar kann auch ein Verstog gegen 

Disziplinarregeln individuelle Interessen berühren. Uber 

Ansprüche Einzelner, die sich hieraus ergeben, haben 

jedoch aussch1iei1ich die hierfUr zuständigen Gerichte, 

insbesondere die Zivilgerichte zu entscheiden. 

Da die Beschwerde unzulàssig ist, ist nicht zu prüfen, 

ob die diszipiinarrechtliche Beurteilu.ng  in der 

angegriffenen Entscheidung zutref fend ist. 
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Ent scheidungs forme]. 

Aus diesen Gründen wird entschied.en: 

Die Beschwerde wird als unzulässig verworfen. 

Die Geschaftsstellenbeamtin: 
	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 W. Moser 
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